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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde un~ Freundinnen vom 5. 

November 1992. Nr. 3728/J-NR/1992, "Telefon­

sex der Post" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

31:681J 

Generell ist zur Anfrage festzustellen, daß es den Dienst "Te­

lefonsex der Post" in österreich nicht gibt. Es besteht bloß 

das Angebot der Post für Mehrwertd1enste. die von Privaten 

angeboten werden, das Inkasso und die Abrechnung durchzufüh-

·ren. 

Für diesen Dienst stellt die Post die Infrastruktur des 

öffentlichen Telefonnetzes bis zum Anschluß der privaten End­

einrichtung zur Verfügung. Für den Inhalt des Angebotes. ist 

der Dienstleister allein verantwortlich. 

Dieser Mehrwertdienst konnte aus technischen Gründen bisher 

nur im Ortsnetz Wien angeboten werden und wurde z.B. für de­

taillierte Wetterinformationen oder Horoskope genutzt. 

Zu den Fragen 1 bis 3: 
"Welche Anfangsauslastung brachten die seit Jänner 1992 in 
Wien eingeführten höher gebUhrten Mehrwertdienste?" 

"Welche Organisatiol1sstruktur liegt diesem Angebot zugrunde?" 

"Welche Investitionskosten waren für den Aufbau des Systems in 
~V1en erforderlich?" 

Die Investitionskosten sind die gleichen wie fUr den Dienst 

"Anrufumlei tung innerhalb eines Ortsnetzes". Diese Kosten so-
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wie die Aufwendungen fOr die technische Vorsorge zur Bereit­

stellung eines eigenen Tarifes und die Schaltung eines eigenen 

Leitungsblind~ls werden durch die monatliche GrundgebUhr von 

S 500,- je Anschlußleitung abgedeckt. 

Die höher vergebOhrten Mehrwertdienste werden Ober das beste­

hende Fernsprechnetz abgewickelt. Eine eigene Organisations­

struktur ist daher nicht erforderlich. 

Um das Grundrecht der betroffenen Anbieter auf Datenschutz zu 

gewährleisten und außerdem bestehende Geheimhaltungsverpflich­

tungen nicht zu verletzen, sind öffentliche Aussagen Ober die 

Anfangsauslastung - die RückschlUsse auf den Geschäftsumfang 

der Anbieter zulassen wUrden - nicht vertretbar. 

Zu den Fragen 4 bis 6: 
"Wann wird das System bundeswei t errichtet sein?" 

"Welche Investitionskosten sind bundesweit bis Anfang 1993 
geplant?" 

"Welche Jahreseinnahmen sind nach der bundesweiten Einflihrung 
pro Jahr geplant?" 

Das in Rede stehende'Dienstleistungsangebot wird voraussicht­

lich Anfang 1993 bundesweit eingeflihrt. Zusätzliche Investi­

tionskosten sind keine vorgesehen, da die Einrichtungen des 

öffentlichen Fernsprechnetzes benutzt werden. Die notwenigen 

Änderungen in der Verzonung wurden im Zuge der Arbeiten fUr 

die Geblihrensenkung zum 1. September 1991 mitberücksichtigt 

und waren in diesem Zusammenhang marginal. Für die Leitungs­

planung der Post macht sich dies ausschließlich als Verkehrs-

,zuwachs bemerkbar und wird 1m Zuwachs des gesamten Fernsprech­

verkehrs vernaChlässigbar sein. Erwartete Jahreseinnahmen' kön­

nen derzeit nicht seriös beziffert werden, weil diese aus­

schließlich von der Annahme des Angebotes der Dienstleister 

abhängen werden. 

Zu den Fragen 7 und 8: 
"~'Jurde eine Kostennutzenanalyse durchgeführt? 
Wenn nein, warum nicht? 
~'Jenn ja, mi t welchem detaillierten I!:rgebnis?" 
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"Aufgrund welcher Uberlegungen ist die Post in das Geschäft 
mit dem Telefonsex eingestiegen'?" 

Die Kostenanalyse enspricht der Analyse bezUglieh des Dienstes 

Anrufumleitung. Wie bereits in den AusfUhrungen zum Motiven­

teil klargestellt wurde. ist die Post nicht in das "Geschäft 

mit dem Telefonsex" eingestiegen. 

Da sich die Liberalisierung von Mehrwertdiensten weltweit­

insbesondere auch in der EG - durchgesetzt hat, mUssen Mehr­

wertdienste grundsätzlich auch in gsterreich zugelassen wer­

den. 

Zu Frage 9: 
"Welche konkreten Tarife werden verrechnet und mit welchen 
GebUhrenerhöhungen ist wann zu rechnen'?" 

FUr den derzeitigen Dienst im Ortsnetz Wien wird als Verkehrs­

entgelt der 7-fache Ortstarif angewendet. wobei die Einnahmen 

in der Höhe des 4-fachen Ortstarifes beim Anbieter verbleiben, 

der 2-fache Ortstarif vorn Anbieter der Post fUr Anrufumleitung 

innerhalb des Ortsnetzes sowie fUr Verrechnung, Einhebung des 

Entgelts, Administration etc. refundiert wird und der i-fache 

Ortstarif fUr das ursprUngliche Gepräch (bis zur Anrufumlei-' 

tungseinrichtung) zur Anrechnung kommt. 

FUr den österreichweiten Zugang zu diesen Mehrwertdiensten 

wird vorerst der 13-fache Ortstarif bei Tag und der lO-fache 

Ortstarif bei Nacht bzw. an Wochenenden und Feiertagen zur 

Anrechnung kommen (entspricht der 1. Auslandzone). 

In Zukunft Itönnte es sich fUr höherwertige Dienste als notwen­

dig erweisen, bestimmte Dienste vorn Dienstleister zu einem 

höheren Entgelt anzubieten. FUr diesen Fall wurde seitens der 

Post bereits vorgesorgt, die Bereitstellung einer Rufnummer 

zur GebUhr der 2. Auslandszone zu ermöglichen. 
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Zu Frage 10: 
"tvie will die Post Mißbrauch im Pornotelefonmarkt vermeiden?" 

Die Verträge zwischen Post und Anbieter werden vorsehen. daß 

bei sittenwidrigen Angeboten die Post zur sofortigen Auflösung 

des Vertrages berechtigt sein wird~ 

Zu Frage 11: 
"Wieviele Anmeldungen liegen für das bundesweite Service ab 
1993 bereits vor? 
Aus welchen Bereichen kommen die Anbieter? 
Wie hoch ist der Anteil der Telefonsexanbieter?" 

Im November 1992 lagen für das bundesweite Service 20 Inter­

essentenmeldungen vor. Welchen Bereichen diese potentiellen 

Anbieter zuzurechnen sind, kann erst bei Abschluß der Verträge 

zwischen Post und Anbieter konkretisiert werden. 

Abschließend ist neuerlich zu betonen, daß keine Telefonsexan­

bieter als Vertragspartner akzeptiert werden. 

~Vien, am J~. Dezember 1992 

er Bundesminister 
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